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Text 

Grundsätze bei der Aufgabenerfüllung 

§ 31. (1) Die Leistungen des Arbeitsmarktservice, die nicht im behördlichen Verfahren erbracht 
werden, kann jedermann bei allen Geschäftsstellen und Einrichtungen des Arbeitsmarktservice in 
Anspruch nehmen, die diese Leistungen anbieten, sofern dem die in Abs. 5 genannten Grundsätze nicht 
entgegenstehen. 

(2) Sofern auf Leistungen des Arbeitsmarktservice kein Rechtsanspruch besteht, haben sich Wahl, 
Art und erforderlichenfalls Kombination der eingesetzten Leistungen nach den Erfordernissen des 
Einzelfalles unter dem Gesichtspunkt zu richten, daß sie dem in § 29 genannten Ziel bestmöglich 
entsprechen. Bei Erfüllung seiner Aufgaben hat das Arbeitsmarktservice auf einen angemessenen 
Ausgleich der Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu achten. 

(3) Für Personen, die entweder wegen ihrer persönlichen Verhältnisse oder ihrer Zugehörigkeit zu 
einer auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppe bei der Erlangung oder Erhaltung eines 
Arbeitsplatzes besondere Schwierigkeiten haben, sind die Leistungen des Arbeitsmarktservice im Sinn 
des Abs. 2 so zu gestalten und erforderlichenfalls so verstärkt einzusetzen, daß eine weitestmögliche 
Chancengleichheit mit anderen Arbeitskräften hergestellt wird. Insbesondere ist durch einen 
entsprechenden Einsatz der Leistungen der geschlechtsspezifischen Teilung des Arbeitsmarktes sowie der 
Diskriminierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. 

(4) Die Tätigkeit des Arbeitsmarktservice ist, soweit es 

 – die Sicherstellung der Beachtung und Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung, 
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 – die Gleichbehandlung gleichartiger Angelegenheiten, 

 – die notwendige Einheitlichkeit des Vorgehens und 

 – die Erreichung höchstmöglicher Effizienz und Zweckmäßigkeit der Leistungserbringung 

erlauben, dezentral durchzuführen. Die Leistungen des Arbeitsmarktservice sind, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, durch die regionalen Organisationen zu erbringen. 

(5) Bei allen Tätigkeiten hat das Arbeitsmarktservice auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Erreichung des in 
§ 29 genannten Zieles Bedacht zu nehmen. Zur Bewertung der Effizienz der Tätigkeit des 
Arbeitsmarktservice ist ein internes Controlling einzurichten. 
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